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2. SJlit bem ©tnroohnergemeinberat unb bern 9îegte=

rungsrat ftnb fofort Utiter^anblungen über bte finanzielle
Seteiltgung ber ©Inroohnergemetnbe unb be§ ©taateS
aufpnehmen unb an beibe gnfianjen SeitragSgefuche p
rieten.

§aïÏR)tIcr Stüde in Safel. grn ©rofjen 9tat rourbe
ber 31 ntrag, ber ben 39au einer SrüCfe pr Serblnbung
beS ©ûter6a^nt)ofeâ tn ©rojjjbafel mit bem Sabifchen
Söa^nI?of forbert (£>aHroiler Srücfe), ber Regierung pr
Serichterftattung überrotefen.

glttgpugroetfe Aïtenrljtin. SRan fc|retbt bem „©t.
©aller ©agbl." : Unter îunbiger Settung gehen tie 2ir=
beiten rafch oorroärtS. ©te SRo^bauten ftnb bereits fertig
erjMt. Son ber anfänglichen ungefähr 500 Sftann fiarfen
Arbeiterphl, bie nach gettigfteîlung ber ißfählarbeiten
eine mefentliChe Sermhtbernng erfahren mirb, merben
heute ungefähr noch 200 Sflann befdjpftigt. ©te ©in*
fchmemmungSarbeiten ftnb fäjon meit oorgefdjrtiten, unb
man rechnet bamit, fte noch »or ©infetjen ber falten
SBitterung beenben p fönnen.

Söieberaafba« ber @tp§fûbriï tn Atoafdjein. ©te
©ipSfabrif in AloafChetn, bte nor runb 20 fahren ab=

gebrannt ift, foil laut ber „bleuen Sünbner Leitung"
roieber neu aufgebaut merben. 9Jtan rennet bamit, ben
betrieb fchon im fommenben Frühling rateber eröffnen

p fönnen.

itiräjenrenüUßfion in ©rattbünften. SaS Kirdjletn
oon Stiein hat eine grünbliche tRenooation erfahren.

©tttraermätauttg in Aaratt. ©er ©tabtrat oon
3larau erfud^t um bie Semilligung eines KrebiteS uon
310,000 gr. für bte ©urChführwtg beS erflen ©etleS eines

projettes pr ©rroeiterung ber beiben ©ore beS
©tabtturmeS unb pm ©urchbruch anftofjenber Käufer
für ben gujägängeroetfehr.

3lotftanb§nrbeiten in Kreuslingen. ©te ©emetnbe«

oerfammlung nahm unter ber gemanbten Settung uon
£>errn ©emeinbeammann Sgmann einen fchönen Verlauf,
©ie Kredite für bte Ausführung uon SlotfianbSarbetten
beS fommenben SBtnterS mürben anftanbSloS genehmigt,
unb pxtr 160,000 gr. für ben Anfdjlufi ber SBaf*
feroerforgung oon ßurjricfenbach an Kreuj
lingen, 5000 Staufen für eine $auSroafferpump
anlage ber hochgelegenen fjöfe grtebberg unb Serghof
unb 9000 gr. für bie Kanalifation beS SBöfcfjbadEp
gebteteS.

UMntumjsbau im Kanton liïkici?
©er Sefchlujj beS KantonSrateS über bie

SB ohnrechts'in itiati oe oon 1924, bie 3Bohn
bauinitiatioe oon 1925 unb ben ©egenoor*
fchlag beS KantonSrateS oom 4. Dftober 1926,
lautet rote folgt :

©er KantonSrat bat nach ©tnficfit eines Antrages
beS SiegterungSrateS befdjloffen:

1. ©ie „SolfStnitiaiioe pr Sefeitigung ber SBoh-
nungSnot burdh Schaffung be§ SBohnrechtS im Kanton
Zürich" toirb ben ©timmberechtigten pr Ablehnung em»

pfohlen.

Gegründet 1866

Teleph. S. 66.48

Telegr.: Ledergut

2. ©aS „93oIf§begehren betreffenb bte görberung be®

SBolpungSbaueS im Kanton güridh" mirb ben ©iimffl'
berechtigten pr Ablehnung empfohlen.

3. golgenber SefChlufi beS KantonSrateS mirb bei"

©timmberechtigten als ©egenoorfCjjlag jur Annahm*
empfohlen:

1. Um ben Sau oon einfachen Kleinmohnungen unb

oon SBebnungen für finberreidge gamilien p förbern,
mirb ein Krebit bis pm $öCt)fibetrage oon 4*/s 9JliHionen

granfen bemilligt, aufjer ben oom KantonSrat bereit®

beroiHigten 500,000 gr.
2. AuS btefem Krebit unterflüht ber Kanton ©*'

meinben, ©enoffenfçhaften unb ißrioate, roelChe ben Klei"'
mohnungSbau betreiben ober SBohnungen für ftnbetrei«^®

gamilien etfieHen, burdh Sefcljaffung nadhgehenber
pothefen p billigem gtnSfufje ober burdh einmalige, un;

oerjlnSliche unb nicht tücfphl&are Seiträge (Seiträge »

fonds perdu), beibeS unter ber Sebtngung, bafj m*

SBolpbauten bejügltdh ©olibität, ©infadhhett, groeefmöp

ftgfeit, tpßhe ber Saufofien unb ginanjlerung ben oom

SRegterungSrate aufpfteüenben Anforberungen entfpredhem

©tefe Seiftungen haben pr SorauSfetpng, ba^ H
bie Sauherrfdhaft in angemeffener SBeife mit ©igenfn'
pital unb bte ©emeinbe nach SJiafjgabe ihrer glnanjftw
burch einen nid^t rüdfphtbnren Settrag ober in anbete*-
bte Sauten oetbtHigenber SBetfe beteiligen.

3. ©ie Seiftungen beS KantonS betragen bei Seit*®'

gen à fonds perdu 5—10% ber Anlagefojlen, bei Uebe*'

nähme hinterer fpppothefen 10—20% ber Anlagefoftem
Selbe SeifinngSarten fönnen oom SlegterungSrat fomb''
ntert merben, bürfen aber pfammen 20 ®/o ber AnW
fofien nicht überfietgen.

©er glnSfufj für bie |>ppothefen beträgt, Amortif®'
tion inbegriffen, hüdhfienS 4 %.

4. ©er KantonSrat beftimmt alljährlidh im iRahw^
beS tn giffer 1 genannten ©efamtfrebiteS unb unter
rüetfuhügung beS jemettigen SebarfeS an einfachen, t"''
ligen SBohnungen ben im Subgetjahr p oetmenbenb*"

Setrag. ©etfelbe batf jährlich höchftenS ly« SJlitlionm'

granfen betragen.
©oUten ftch bie Serhältniffe auf bem SBohnungSmo*"

roefentlich beffern, fo fann ber KantonSrat auf Ant*®»
beS SHegterungSrateS bie Unterfiühung beS SBohnui#
baueS im ©tnne btefeS SefchluffeS einfehränfen ober g®"®

etnfteHen.
5. ©er SiegterungSrat erläßt oie Ausführung®®^'

fchtiften.

in 3iivi^'
(Soitefponbenj.)

(R. M.) ©te Sanane ift tn unferem Sanbe etft
einigen galjren pm Allgemeingut gemotben unb P"
tn feiner grudhtfchale, tn feinem ©effertförbdhen ntc^'
©aS Serbtenft, btefe fremblänbifdhe grucht bei un§ r.
pulär gemadht p hoben, gehört bem ©nglänber ©teph".
©ai)lor, einem unternehmenben ehemaligen Dffijie* %
engltfdhen ÇeereS, ber bei ArraS im ©efedjt fianb
gaSfranf in feine ^eimat prüdffehrte. SBieberhergeft^ '

roanbte er ftch aufs neue feiner etnftigen jioilen ^
fChäfitgung p, trat mieber in ben ©ienft beS Sanfl®^'

ZÜRICH
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2. Mit dem Einwohnergemeinderat und dem Regte-
rungsrat sind sofort Unterhandlungen über die finanzielle
Beteiligung der Ein wohnergemeinde und des Staates
aufzunehmen und an beide Instanzen Beitragsgesuche zu
richten.

Hallwiler Brücke w Basel. Im Großen Rat wurde
der Antrag, der den Bau einer Brücke zur Verbindung
des Güterbahnhofes in Großbasel mit dem Badischen
Bahnhof fordert (Hallwiler Brücke), der Regierung zur
Berichterstattung überwiesen.

Flugzeugwerke Altenrhein. Man schreibt dem „St.
Galler Tagbl.": Unter kundiger Leitung gehen die Ar-
beiten rasch vorwärts. Die Rohbauten sind bereits fertig
erstellt. Von der anfänglichen ungefähr 500 Mann starken
Arbeiterzahl, die nach Fertigstellung der Pfählarbeiten
eine wesentliche Verminderung erfahren wird, werden
heute ungefähr noch 200 Mann beschäftigt. Die Ein-
schwemmungsarbeiten sind schon weit vorgeschritten, und
man rechnet damit, sie noch vor Einsetzen der kalten
Witterung beenden zu können.

Wiederaufbau der Gipsfabrik in Nlvaschew. Die
Gipsfabrik in Alvaschein, die vor rund 20 Jahren ab-
gebrannt ist, soll laut der „Neuen Bündner Zeitung"
wieder neu aufgebaut werden. Man rechnet damit, den
Betrieb schon im kommenden Frühling wieder eröffnen
zu können.

Kirchenrenovation in Graubünde«. Das Kirchlein
von Riein hat eine gründliche Renovation erfahren.

Turmerweiterung in Aarau. Der Stadtrat von
Aarau ersucht um die Bewilligung eines Kredites von
310,000 Fr. für die Durchführung des ersten Teiles eines

Projektes zur Erweiterung der beiden Tore des
Stadtturmes und zum Durchbruch anstoßender Häuser
für den Fußgängerverkehr.

Notstandsarbeite» in Kreuzlingen. Die Gemeinde-
Versammlung nahm unter der gewandten Leitung von
Herrn Gemeindeammann Lymann einen schönen Verlauf.
Die Kredite für die Ausführung von Notstandsarbeiten
des kommenden Winters wurden anstandslos genehmigt,
und zwar 160,000 Fr. für den Anschluß der Was-
serversorgung von Kurzrickenbach an Kreuz-
lingen, 5000 Franken für eine Hauswasserpump-
anlage der hochgelegenen Höfe Friedberg und Berghof
und 9000 Fr. für die Kanalisation des Wöschbach-
gebietes.

Wohnungsbau im Aanton Ilirich
Der Beschluß des Kantonsrates über die

W ohnrechtsin itiati ve von 1924, die Wohn-
bauinitiative von 1925 und den Gegenvor-
schlag des Kantonsrates vom 4. Oktober 1926,
lautet wie folgt:

Der Kantonsrat hat nach Einsicht eines Antrages
des Regterungsrates beschlossen:

1. Die „Volksinitiative zur Beseitigung der Woh-
nungsnot durch Schaffung des Wohnrechts im Kanton
Zürich" wird den Stimmberechtigten zur Ablehnung em-
pfohlen.

Legrüokot I8KS
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2. Das „Volksbegehren betreffend die Förderung des

Wohnungsbaues im Kanton Zürich" wird den Stimm-
berechtigten zur Ablehnung empfohlen.

3. Folgender Beschluß des Kantonsrates wird de»

Stimmberechtigten als Gegenvorschlag zur Annahme
empfohlen:

1. Um den Bau von einfachen Kleinwohnungen und

von Wohnungen für kinderreiche Familien zu fördern,
wird ein Kredit bis zum Höchstbetrage von 4^/s Millionen
Franken bewilligt, außer den vom Kantonsrat bereits

bewilligten 500,000 Fr.
2. Aus diesem Kredit unterstützt der Kanton Ge-

meinden, Genossenschaften und Private, welche den Klein-

Wohnungsbau betreiben oder Wohnungen für kinderreiche

Familien erstellen, durch Beschaffung nachgehender Hl
potheken zu billigem Zinsfuße oder durch einmalige, um

verzinsliche und nicht rückzahlbare Betträge (Beiträge«
konäs perciu), beides unter der Bedingung, daß im

Wohnbauten bezüglich Solidität, Einfachheit, Zweckmäs-

sigkeit, Höhe der Baukosten und Finanzierung den voM

Regterungsrate aufzustellenden Anforderungen entsprechet
Diese Leistungen haben zur Voraussetzung, daß M

die Bauherrschaft in angemessener Weise mit Eigenka-

pital und die Gemeinde nach Maßgabe ihrer Ftnanzkrap
durch einen nicht rückzahlbaren Beitrag oder in anderer,
die Bauten verbilligender Weise beteiligen.

3. Die Leistungen des Kantons betragen bei Beiträ-

gen à àc>8 peià 5—10«/« der Anlagekosten, bei Ueber-

nähme Hinterer Hypotheken 10-20°/» der Anlagekostet
Beide Leistungsarten können vom Regierungsrat komb>-

niert werden, dürfen aber zusammen 20 °/» der Anlage-

kosten nicht übersteigen.
Der Zinsfuß für die Hypotheken beträgt. Amortis«-

tion tnbegriffen, höchstens 4 °/».
4. Der Kantonsrat bestimmt alljährlich im Rahme«

des in Ziffer 1 genannten Gesamtkredites und unter W-

rücksichtigung des jeweiligen Bedarfes an einfachen, bm

ligen Wohnungen den im Budgetjahr zu verwendende«

Betrag. Derselbe darf jährlich höchstens IV- Millions«
Franken betragen.

Sollten sich die Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt
wesentlich bessern, so kann der Kantonsrat auf Ant«««
des Regterungsrates die Unterstützung des Wohnung^
baues im Sinne dieses Beschlusses einschränken oder g««°

einstellen.
5. Der Regierungsrat erläßt die Ausführungsol

schriften.

Die Kannnenzentrale in Zurich
(Korrespondenz.)

(kì. II.) Die Banane ist in unserem Lande erst
einigen Jahren zum Allgemeingut geworden und ftt
in keiner Fruchtschale, in keinem Dessertkörbchen nê
Das Verdienst, diese fremdländische Frucht bei uns
pulär gemacht zu haben, gehört dem Engländer Steph«z
Taylor, einem unternehmenden ehemaligen Offizier l
englischen Heeres, der bei Arras im Gefecht stand «?.

gaskrank in seine Heimat zurückkehrte. WiederhergefiA '

wandte er sich aufs neue seiner einstigen zivilen ^
schäftigung zu, trat wieder in den Dienst des Banal«'
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